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Ein längerfristiger Rahmenplan 
für den öffentlichen Gesamthaushalt?

Bert Rürup, Köln/Bonn

Hans Filbinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat Itürziich einen längerfristigen Rahmen- 
pian für den öffentlichen Gesamthaushalt vorgeschlagen. Er soll der Finanz- und Aufgabenplanung 
von Bund und Ländern als Orientierung dienen. Wie groß sind die Realisierungschancen eines 
solchen Planes?

Finanzpolitik

Z wei Entwicl<lungen, deren exal<te Trennung 
allerdings ausschließlich auf analytischem 

Wege möglich ist, erhöhen den Bedarf und die 
Anforderungen an staatliche Aktivitäten:

□  die wachsende Störungsanfälligkeit des ge
sellschaftlichen Gesamtsystems infolge der dich
ter werdenden Interdependenzen ehemals (weit
gehend) autonomer Teilbereiche (z. B. Politik, 
Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft), eine Entwick
lung, die aus der zunehmenden Arbeitsteilung 
resultiert’);

□  die Allokations- und Distributionsergebnisse 
des „freien“ Marktes, die zunehmend als gesell
schaftlich suboptimal angesehen werden )̂.

Obgleich aus diesen beiden Trends ein zuneh
mender Bedarf an staatlichen Eingriffen in die 
sozioökonomische Entwicklung abgeleitet werden 
kann, wäre es falsch, diese Entwicklung als kon
tinuierlich anzusehen. Sie vollzieht sich vielmehr 
in periodischen Schüben, in Form einer „Sprung
funktion“ )̂, als Folge von „Krisen“, wobei einer
1) Näheres zu den Fragen und Problem en der gesellschaftlichen 
Evolution durch funk tiona le  D iffe renzie rung (A rbeitste ilung) bei 
N. L u h m a n n :  Gesellschaft, in ; ders.: Sozio log ische A u fk lä 
rung, K ö ln-O pladen 1970, S. 137 ff. Im übrigen sah bereits 
A. S m i t h  in der sich vertiefenden A rbe its te ilung  d ie  T rieb 
feder zunehm ender s taa tlicher A ktiv itä ten .
2) V g l. h ierzu z. B. J. K. G a I b r  a i t  h : D ie m oderne industrie - 
geseiischaft, München-Zürich 1968; ders.: Gesellschaft im Ober
fluß, München-Zürich 1963; A. S h o n f  I e I d : G eplanter Kapi
ta lism us, K ö ln -B e rlin  1968, S. 425 ff .; aber auch W. R ö p k e :  
Jenseits von A ngebot und Nachfrage, 4. A u fl., Zürich-S tuttgart 
1966, insbes. S. 200 ff., oder ders.: A rt.: S taatsin tervention ism us, 
in : Handwörterbuch der S taatsw issenschaften, 4. A ufl., Ergän
zungsband, Jena 1929, S. 861 ff.; fe rne r P. B e r n h o I z : G rund
lagen der P olitischen Ö konom ie, Bd. 1, Tüb ingen 1972, S. 134 ff.; 
sow ie  H. H a n u s c h :  Theorie  des ö ffen tlichen Gutes, G ö ttin 
gen 1972, S. 19 ff.
3) F. N a s c h o l d  und W. V  ä t  h : Po litische Planungssysteme 
Im entw icke lten K apita lism us, in : d ies.: Po litische Planungs
systeme, Opladen 1973, S. 34.

erhöhten staatlichen Tätigkeit durchaus Phasen 
einer weitgehenden Abstinenz folgen können. 
Gegenwärtig dürften wir uns allerdings -  wenn 
die Zeichen der Zeit nicht trügen — in einer 
Phase sich verstärkender staatlicher Interven
tionen bzw. Interventionsnotwendigkeiten befinden.

Störungen der sozioökomlschen Entwicklung zu 
bewältigen, ist seit langem genuine Aufgabe des 
politischen Systems. Im Gegensatz zur Vergan
genheit hat sich jedoch in den letzten zehn Jah
ren die Einsicht in die Unzulänglichkeit einer 
lediglich bei den aktuellen Problemen ansetzen
den, reaktiv kompensatorischen Politik durch
gesetzt. „Diese zentrale Einsicht stützt sich auf 
die Erfahrung, daß der hinter der gesellschaft
lichen Entwicklung herlaufende Versuch, die auf
tauchenden Probleme und Krisen jeweils von 
Fall zu Fall zu bewältigen, die verfügbaren Mittel 
und Handlungsmöglichkeiten des politischen Sy
stems in immer höherem Maße überfordert. Das 
nachträgliche Krisenmanagement erweist sich als 
unverhältnismäßig viel teurer, als es eine anti
zipierende Regelung und Steuerung der zugrunde
liegenden sozioökonomischen Prozesse selbst 
wäre“ '*). Dies impliziert Notwendigkeit und Zweck-
■•) R. M a y n t  z und F. W. S c h a r p f :  K rite rien , Voraussetzun
gen und E inschränkungen aktiver P o litik , in : d ies.: P lanungs
organ isation , München 1973, S. 115 f.

Dr. Bert Rürup, 30, ist wissenschaftlicher 
Assistent am Seminar fü r Finanzwissen
schaft der Universität zu Köln. Er befaßt 
sich insbesondere m it Fragen der gesamt- 
wirtschaftiichen Planung und Steuerung.
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mäßigkeit verstärkter politischer Planung; denn 
Planung bedeutet Zukunftsantizipation und -ge- 
staltung durch Entwürfe einer rationalen und 
damit krisenfreien Ordnung auf der Basis des 
verfügbaren Wissens.

Planungsfunktionen

Eine Konzeption oder ein System der staatlichen 
Planung, das dem derzeitigen und sich aller Wahr
scheinlichkeit nach erhöhenden Problemdruck da
durch gewachsen ist, daß es die zentrale poli
tische Programmfunktion der Planung — Inno
vation, Dokumentation und Realisation des poli
tischen Willens — erfüllt und mithin keine gra
vierenden Steuerungsdefizite des politischen Sy
stems entstehen läßt, hat — unter Beachtung der 
institutionellen Gegebenheiten der Bundesrepu
blik — den folgenden Kriterien^) zu entsprechen:

□  Information: Die adäquate und statistische Ab
bildung der Problembereiche und die vollständige 
und gegenseitige Information der Planer der ver
schiedenen Ressorts und Gebietskörperschaften 
hinsichtlich Ressourcen und Zielen ist erste 
Stufe einer effizienten integrierten Planung.

□  Koordination und Integration: Das Grund
gesetz sieht in der Aufgabenverteilung zwischen 
Bund und Ländern sehr präzise Regelungen vor, 
wobei im Prinzip der Bund keinerlei Kompeten
zen, auch keine Planungskompetenzen besitzt, 
wenn diese ihm nicht ausdrücklich zugewiesen 
sind (Subsidiaritätsprinzip). Für die Planung be
deutet dies Vorrangigkeit des dezentralen Pla
nungsprinzips )̂. In Art. 65 GG bzw. in seiner 
derzeitigen Interpretation, der die Geschäftsord
nung der Bundesregierung konzipiert, hat das 
Ressortprinzip -  die politische Selbständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit jedes Ministers -  eine 
dominierende Stellung, die ihr planerisches Pen
dant in ressortpartikularen Fachplanungen fand 
und findet. Integration und Koordination dezen
traler Planung werden damit zu einer essentiellen 
Aufgabe jedes leistungsfähigen Planungssystems, 
und zwar Integration und Koordination im dop
pelten Sinne: vertikal und horizontal. „Vertikal 
müssen die dezentralen Planungen von Bund, 
Ländern und Gemeinden koordiniert werden . . . ;  
horizontal die Planungen zwischen Gemeinden, 
zwischen den Ländern sowie zwischen den Mini
sterien innerhalb der Länder und des Bundes. 
Ohne derartige (integrierende) Koordinierungen 
können in einem so dezentral angelegten Staats-

wesen wie dem unsrigen gesamtstaatliche Be
lange in der Planung nicht gesichert werden“ )̂. 
Darüber hinaus vereitelt die derzeitige Koordi
nationsschwäche — K. Schmidt und E. Wille spre
chen von der „konstitutionellen Schwäche“ °) der 
Finanzplanung — eine konjunkturgerechte Ge
samthaushaltspolitik, ja sie involviert vielfach 
budgetäre Destabilisierungswirkungen.

□  Evaluation: Durch regelmäßige Soll-Ist-Ver- 
gleiche und ständige Gegenüberstellung von An
kündigung und Ausführung wird nicht nur „eine 
Art Regierungsbuchhaltung mit Erfolgskontrolle, 
die zugleich Ausgangspunkt weiterer Planungen 
sein kann, (ermöglicht)“ ’ ), sondern gleichzeitig 
auch durch den Ausweis effizienter Programme 
ein über die „freien Haushaltsspitzen“ hinaus
gehender finanzieller Dispositionsspielraum er
öffnet

Planungsschwächen

Ohne an dieser Stelle alle Schwächen unseres 
politischen Planungssystems aufzeigen zu wollen, 
wird man folgendes feststellen müssen:

□  Das derzeitige Informationsangebot (amtliche 
Statistiken etc.) ist mit einem starken ökono
mischen „blas“ behaftet und ist nicht in der Lage, 
wichtige aktuelle und zukünftige politische Pro
bleme wie z. B. soziale Isolierung bestimmter 
Schichten (z. B. Alte), Chancenungleichheiten, 
Diskriminierung und Desintegration bestimmter 
Gruppen (z. B. Gastarbeiter), Verringerung der 
Lebensqualität durch Umweltbelastungen, Parti
zipationsdefizite, Stadtsanierungs- und Urbanitäts
probleme, Radikalismus usw. adäquat abzubilden 
und so einer effizienteren Steuerung zugänglich 
zu machen '°). Hierzu ist allerdings zu bemerken, 
daß unter der Ägide des Bundesministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung bei der Entwicklung 
eines Systems „Sozialer Indikatoren“ bemerkens
werte Fortschritte erzielt wurden.

□  Der Informationsaustausch zwischen den Res
sorts hinsichtlich „jüngster“ Daten, Programme 
und Ausgabeabsichten läßt sehr zu wünschen 
übrig. Diese kooperationsfeindliche und integra
tionshemmende Politik des Gegeneinanderab- 
schottens " ) ist im Profilierungszwang der Mini-

5) Zu fo lgendem  vg l. R. W a t e r k a m p :  Taschenbuch der Zu
kunftsp lanung, Schriftenreihe  der Hessischen Landeszentrale fü r 
po litische  B ildung, Nr. 14 (1972), S. 231; ders.; In terventionsstaat 
und Planung, Köln 1973, S. 29 f.

i )  H. B e b e r m e y e r ;  Regieren ohne Managennent, S tu ttgart 
1974, S. 16.

?) H. B e b e r m e y e r ,  a. a.  O.
8) K.  S c h m i d t  und E. W i l l e ;  Die m ehrjährige  Finanzpla
nung — Wunsch und W irk lichke it, Tüb ingen  1970.
’ ) R. W  a t e r k a m p ; a. a. O., S. 231 f.
10) Näheres zu diesem Kom plex, insbes. d e r po litischen  Proble
m atik, siehe K. N o v y  und B.  R ü r u p ;  Zu den politischen 
Kosten erhöhter In fo rm ation. Bem erkungen zum Problem  der 
E inrichtung eines Systems Sozia le r Ind ika toren, in ; G. K i r s c h  
und W. W 111 m a n n (H rsg.); N ationa le  Z ie lana lyse  und Soziale 
Ind ika toren, S tu ttgart 1974 (erscheint demnächst).
” ) Man muß sich von der V orste llung  trennen, d ie  d ie  Regierung 
tragenden M in is te r wären e inander koopera tionsfreud ig ; das B ild  
von den Unternehm ern, d ie  Innerhalb eines K arte lls  konkurrie 
ren, dürfte  der R ealitä t recht nahe kommen.
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Ster gegenüber Partei und Wählern und der iVio- 
tivation der Beamtenschaft, vorwiegend über das 
individuelle Ausnutzen nicht allgemeiner Infor
mationen innerhalb ihres Hauses Karriere machen 
zu können, begründet.

□  Die Entwicklung eines politischen Gesamt
konzeptes in allgemein politischer wie in konjunk
turpolitischer Hinsicht für die Bundesrepublik 
scheitert nicht nur am verfassungsmäßig vor
geschriebenen föderativen Aufbau unseres Staa
tes (Art. 30 GG) bzw. an den sich als nicht lei
stungsfähig erweisenden Bund-Länder-Koordina- 
tionsgremien (Finanzplanungsrat, Konjunkturrat, 
Gemeinschaftsaufgabenregelung etc.), sondern 
auch innerhalb der Bundespolitik an der verfas
sungsmäßig schwachen planerischen Position des 
Bundeskanzlers bzw. seines Amtes und den re
lativ seltenen Bemühungen um eine politische 
Gesamtverantwortung durch die Anwendung des 
Kabinettsprinzips ’ )̂. Art. 65 GG legt die gegen
wärtige Praxis nahe, derzufolge die politische 
Programmatik in den einzelnen Ressorts und 
damit „ressortegoistisch“, d. h. vielfach ohne aus
reichende Gesamtabstimmung, entwickelt wird.

□  Aufgaben- und Ressourcenplanung laufen 
weitgehend autonom nebeneinander, gegebenen
falls auch gegeneinander: die eigentlich notwen
dige enge Verknüpfung von sachlicher und finan
zieller Planung besteht nicht. Durch die Institu
tionalisierung der mehrjährigen Finanzplanung 
wurde zwar der Versuch unternommen, den als 
Aufgabenplanungsinstrument ungeeigneten Ein
jahreshaushalt in den längerfristigen Finanzplan 
einzubinden, der als integrierte Aufgaben- und 
Ausgabenplanung gedacht war'®). Bedauerlicher-

weise wurde aber — in Perversion der Idee — 
die Finanzplanung „vom eingespielten Planungs
apparat des Jahresbudgets ,eingeholt‘ und zu 
einem vergangenheitsorientierten, ressortpartiku- 
laren Planungsverfahren . . ., das als Ergebnis 
nur jährlich wiederkehrende, marginale Verände
rungen in der Ausgabenstruktur aufzeigt“ i'*). Der 
Finanzplan entsteht in Umkehrung der Intention 
als ausgabenorientierter Plan aus dem Haus
haltsplan.

□  Von wenigen, vereinzelten Versuchen abge
sehen, hat der Evaluationsgedanke, d. h. ex-post- 
Kosten-Wirksamkeitsprüfungen von Ausgaben
programmen, im Regierungssystem noch nicht 
Platz gegriffen.

Insgesamt wird man daher feststellen müssen, 
daß bedingt durch diese Planungsschwächen die 
Politik einen reaktiven — palliativen — Charakter 
besitzt, d. h. versucht, eingetretene Schäden zu 
heilen bzw. zu kompensieren, statt antizipativ zu 
wirken, d. h. durch vorbeugende Maßnahmen es 
nicht zu Schäden bzw. krisenhaften Erscheinun
gen kommen zu lassen ’®).

Konzeptionen von Rahmenplanungen

Aufgrund weit detaillierterer Untersuchungen ’'*) 
als die hier nur holzschnittartig skizzierte Mängel-

12) Vgl. hierzu R. J o c h i m s e n ;  Zum Aufbau und Ausbau 
e ines in teg rie rten  Aufgabenplanungssystem s und K oord inations
systems der Bundesregierung, In ; B u lle tin  des Presse- und in
form ationsam tes d er B undesregierung vom 16.7.1970, S. 949 ff.; 
w iederabgedruckt in ; J. H. K a i s e r  (H rsg.); P lanung VI, Baden- 
Baden 1971, und auch in V. R o n g e und G. S c h m i e g ;  P o li
tische Planung in Theorie  und Praxis, München 1971.

13) „D ie  F inanzplanung des Bundes is t a ls  Aufgabenplanung vo r
w iegend von der Ausgabenseite aufgeste llt. A ls Regierungspro
gramm in Zahlen so ll s ie  Aufschluß geben über den Inha lt und 
d ie  R ich tlin ien  der P o litik , sow eit d iese m it finanzie llen  Auf
w endungen verbunden is t."  (D ie F inanzplanung des Bundes 1368 
b is  1972, Bonn 1968, S. 10.)

14) R. J 0 c h i m s e n ; P lanung im staatlichen Bereich, in ; B u lle 
tin  Nr. 113 (1971), 8.1238; z it. nach K. G r e s s e r ;  Problem e der 
m ehrjährigen F inanzplanung, B erlin  1974, S. 33 f.

15) Vgl. T. E I I w  e I n ; System der Aufgabenplanung und Er
fo lgskon tro lle , in ; Erster Bericht zur Reform der S truktur von 
Bundesregierung und Bundesverwaltung der P ro jektgruppe fü r 
Regierungs- und Verwaltungsreform  beim  Bundesm inister des 
Innern, Bonn 1969, S. 539.

14) S. hierzu d iverse Beiträge im  Anlagenband des Ersten Be
richts zur Reform der S truktu r von Bundesregierung und Bundes
verwaltung, a. a. O.
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analyse unseres Systems der politischen Planung 
wurden zahlreiche, z. T. sehr aufwendig bis uto
pisch anmutende Reformvorschläge vorgelegt, 
ohne daß in der Praxis mehr als marginale Ände
rungen zu verzeichnen gewesen wären. Die sehr 
große Zahl der vorgelegten staatlichen Pläne ist 
vor diesem Hintergrund allenfalls als Indikator 
seiner „Entwicklung zum modernen Sozialstaat“ 
hin zu sehen, nicht dagegen auch schon als Aus
druck einer umfassenden, konsistenten und ge
staltenden Zukunftsantizipation.

Das Scheitern des US-amerikanischen Versuches 
mit dem PPBS legt nahe, aus diesen Erfahrun
gen zu lernen und nicht von der theoretischen 
Konsistenz und umfassenden Komplexität von Ver
besserungsvorschlägen auch auf die praktische 
Durchführbarkeit zu schließen; bei Reformen 
sollte vielmehr „der Grundsatz der Methoden
substitution beachtet werden, nachdem eine theo
retisch weniger geschlossene und weniger be
stechende Reformkonzeption einer theoretisch 
konsistenten vorzuziehen ist, wenn ihre Chan
cen der Realisation und Bewährung in der Praxis 
größer sind“ ” ).

Ein auf den ersten Blick weniger ambitionöser 
Ansatz als die Idee des integrierten Programm
budgets — gleichwohl ein Fortschritt in Anbetracht 
der zunehmenden Planungsnotwendigkeit und 
der Leistungsschwäche unseres gegenwärtigen 
informationsarmen, unkoordinierten, inputorien- 
tierten Planungssystems -  würde eine langfristige 
Rahmenplanung für einen die Etats von Bund, 
Ländern und Gemeinden umfassenden Gesamt
haushalt darstellen. Eine solche Rahmenplanung 
für den öffentlichen Gesamthaushalt — wobei bei 
Planung bzw. Plan ein imperativer Ziel-Mlttel- 
Katalog verstanden werden soll -  wäre in zwei 
sich nicht ausschließenden, gleichwohl inhaltlich 
unterscheidbaren Versionen denkbar, und zwar 
in einem

□  stabilitätsorientierten und einem

□  infrastrukturorientierten Ansatz.

Die stabilitätsorientierte Planung

Die erste — ökonomistische — Version zielt in 
erster Linie auf eine (bessere) Erfüllung der 
konjunkturpolitlschen Steuerungsaufgaben über

bzw. durch die öffentlichen Haushalte ab und 
läßt sich theoretisch im Sachverständigenratskon
zept des konjunkturneutralen Haushaltes °̂) an
siedeln.

Bund, Länder und Gemeinden müßten sich bei 
diesem Konzept auf eine Festlegung des gesamt
staatlich gewünschten und erforderlichen Staats
korridors, d. h. auf eine Staatsquote oder konkre
ter auf den durch die Staatsausgaben beanspruch
ten Anteil am volkswirtschaftlichen Produktions
potential einigen und als bei befriedigender kon
junktureller Entwicklung verbindliche ex-ante- 
Plangröße ausweisen. Festlegung muß hierbei 
nicht notwendigerweise das Einfrieren einer be
stimmten Staatsquote bedeuten, denn unter Be
rücksichtigung der Entzugswirkungen über die 
Einnahmeseite läßt sich die Konjunkturneutralität 
grundsätzlich bei jeder Ausgabenhöhe realisieren 
(Kompensation von aneutralen Ausgaben durch 
aneutrale Einnahmen zu einem neutralen Budget), 
sondern „nur“ ein Ausrichten des staatlichen 
Ressourcenrahmens am Kriterium der Konjunktur
neutralität, einem Kriterium, dessen Erfüllung — 
worauf noch einmal hingewiesen sei -  bei jeder 
Staatsquote möglich ist.

Ein solcher Rahmenplan — auch eine darauf ab
gestellte mehrjährige Finanzplanung könnte dies 
bereits leisten '̂) — würde eine über die Jahres
budgets hinaus gegebenenfalls erforderliche Kon
junktursteuerung erleichtern, da er als konjunk
turpolitische „Nullmarke“ dienen könnte und so
mit eine bessere Dosierung der unter Umständen 
situationsabhängig notwendigen Konjunkturaneu- 
tralität des Budgets erlauben würde. Dieser poten
tialorientierte Ressourcenplan, der auf die diver
sen Gebietskörperschaften „parzelliert“ werden 
müßte, hätte dann als „guide line“ der verschie
denen dezentralisierten Aufgabenplanungen zu 
dienen. Dieser Rahmenplan wäre die ressourcen
mäßige Restriktion für die gesamte politische 
Aufgabenplanung. In dieser tendenziellen Domi-

17) R. J o c h i m s e n ; Ü berlegungen zur m itte l- und länger
fr is tig en  Aufgabenplanung und deren EinflulB auf d ie  V orbere i
tungen der Haushaltsentscheidungen, in ; Der ö ffen tiiche  Haus
halt, Jg. 13 (1972), s. 132. In ähnlichem  Sinne versucht z. B. auch 
K. L o m p e aus dem S ozia lstaatspostu la t des A rt. 20 GG e ine 
geschlossene P lanungskonzeption abzule lten (Planung und Ge
se llscha ftspo litik , F re iburg 1971).

18) Zur Konzeption und P roblem atik vg l. K. H. H a n s m e y e r  
und B. R ü r u p ;  S taatsw irtschaftliche P lanungslnstrum ente, 
D üsseldorf-Tübingen 1973, S. 56 ff.

” ) B. R ü r u p ;  Die P rogram m funktion des Bundeshaushalts- 
p ianes, B e rlin  1971, S. 126.

20) D ieses Konzept wurde  vom S achverständigenrat zu r Begut
achtung der gesam tw irtschaftlichen E ntw icklung a ls E lem ent se i
ner po ten tia lo rien tle rten  K o n ju n k tu rpo lit ik  in mehreren Jahres
gutachten entw ickelt. A ls  kon junktu rneu tra l g il t  der Haushalt, 
„d e r fü r sich a lle in  den A uslastungsgrad des gesam tw irtschaft
lichen P roduktionspotentia ls  Im Laufe der H aushaitsperiode 
weder e rhöht noch senkt“ (JG 1968, TZ 115). D ies ist nach An
sicht des SR dann der Fall, „wenn d er Staat se ine realen Aus
gaben in dem Maße erhöht. In dem das P roduktionspotentia l 
w ächst“ (JG 1970, TZ 325; N eu tra litä tskrite rium  der Ausgaben), 
und „wenn bei unverändertem  Steuersystem zu erwarten ist, daß 
d ie  S teuereinnahm en . . .  m it der g le ichen Rate zunehmen w ie 
das S oz ia lp rodukt“ (N eu tra litä tskrite rium  d er E innahm en; JG 1968, 
TZ 115). Näheres hierzu und insbesondere zu den Kompensa- 
tionsm ög ilchke iten  aneu tra ier Ausgaben durch aneutra le  Ein
nahmen vg l. B. R a h m a n n ;  G rundlagen konjunktu rbee influs
sender H ausha itspo iitik , B e rlin  1972; vg l. auch B. R a h m a n n  
und B.  R ü r u p ;  Der kon junktu rneu tra le  H aushalt a ls  Instru 
m ent der R ege lb iidung?, In; K on ju n k tu rpo lit ik , Jg. 18 (1972), 
S. 261 ff.

2') Näheres hierzu vg l. K. G r  e s s e r  : a. a. O., S. 146.
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nanz des Finanzaspektes nur einen Nachteil zu 
sehen, wäre verfehlt, denn eine frühzeitige Beach
tung der Knappheit der öffentlichen Mittel hätte in 
der Vergangenheit eine Reihe von Enttäuschun
gen und politischen Konsequenzen verhindert, die 
einige die Erwartungshorizonte zu stark auswei
tende, aus gesamtpolitischer Sicht nicht zu finan
zierende, partikulare Aufgabenplanungen hervor
gerufen haben.

Ein weiterer Vorteil eines solchen potentialorien
tierten Rahmenplanes, in den sich neben dem 
Bund auch die Länder- und Gemeindehaushalts
planungen einzupassen hätten, wäre darin zu 
sehen, daß von der budgetwirksamen Aktivität der 
öffentlichen Hände (grundsätzlich) keine desta
bilisierenden Wirkungen mehr ausgingen und 
die Möglichkeiten der Globalsteuerung deutlich 
erhöht würden. Denn gegenwärtig ist es für die 
einzelnen untergeordneten Gebietskörperschaften 
wegen des fehlenden politischen Sanktions
mechanismus (eine Landesregierung wird sehr 
selten über eine zu hohe Inflationsrate stürzen) 
sinnvoll, hinsichtlich der konjunkturgerechten 
Ausgestaltung der Etats eine Free-Rider-Position 
einzunehmen. Dies würde ein solcher Rahmen
plan verhindern.

Der Nachteil dieses Konzeptes, welches nur bei 
Verbindlichkeit für alle Gebietskörperschaften voll 
wirksam wäre, liegt in seiner verfassungsrecht
lichen Bedenklichkeit. Denn in Art. 109, 1 GG heißt 
es; „Bund und Länder sind in ihrer Haushalts
wirtschaft selbständig und voneinander unabhän
gig“, und dies ist in materiellem Sinne gemeint. 
Auch aus dem 1969 aufgenommenen Passus in
Absatz I! ......  haben bei ihrer Haushaltswirtschaft
den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes Rechnung zu tragen“ kann nicht 
die verfassungsmäßige Zulässigkeit eines der
artigen Rahmenplanes, der tief in die Finanz
hoheiten der Beteiligten eingreifen würde, ab
geleitet werden. Sollten sich die Gebietskörper
schaften auf freiwilliger Basis zu einer solchen 
potentialorientierten Budgetierung durchringen, 
v/äre dies unter stabilitätspolitischen Aspekten 
sehr zu begrüßen. Allerdings zeigt die Erfahrung 
z. B. mit dem Konjunkturrat: Vorschriften und 
Empfehlungen verlieren ihre normierende Kraft, 
wenn ihre Durchsetzung nicht justiziabel ist.

Die infrastrukturorientierte Pianung

Die bedeutendere, infrastrukturorientierte Version 
geht auf einen Vorschlag von R. Jochimsen aus 
dem Jahre 1969 zurück und findet sich auch kon
zeptionell im Orientierungsrahmen ’85 der SPD 
wieder ^̂ ). Dieser Rahmenplan — Jochimsen 
nennt ihn Bundesentwicklungsplan — wäre „von

einem gemeinsamen Ausschuß der Bundesregie
rung und der Länderregierungen aufzustellen und 
von Bundestag und Bundesrat zu beschließen“. 
In diesem Plan, der einen Zeitraum von 15 Jahren 
zu umfassen hätte, wären „die Ordnungs-, Niveau-, 
Struktur-, Verteiiungs- und Entwickungsziele für 
das Bundesgebiet insgesamt sowie für seine Teil
räume (zu benennen)“. Er soll „eine Koordinie
rung der Ziele und Grundsätze des ROG sowie 
des GG in Bezug auf die von Bund und Ländern 
anzustrebende Raumordnung sowie die Grund
züge der dazu erforderlichen regionalen und sek
toralen Strukturpolitik enthalten. Nach höchstens 
fünf Jahren, bei wesentlichen Veränderungen der 
Ausgangslage oder Entwicklungstendenzen in 
kürzerem Abstand, (wäre) der gesamte Bundes
entwicklungsplan neu zu beschließen . . . Unter 
Beachtung des Grundsatzes der Widerspruchs
freiheit . . . wären dabei die zeitlichen und sach
lichen Vorrangigkeiten für Maßnahmengruppen 
und Teilräume festzulegen. Zu ihrer Verwirk
lichung (wären) im jeweiligen ersten Fünfjahres
abschnitt jährlich fortzuschreibende Sachplanun- 
gen in enger Abstimmung mit der Finanzplanung 
(vorzunehmen)“ ^̂ ). „Insgesamt handelt es sich 
bei einem derartigen Bundesentwicklungsplan 
nicht um einen vollzugsverbindlichen, in allen 
Details ausgearbeiteten Handlungsplan oder ein 
politisches Programm, sondern um die systema
tische Rahmensetzung und Orientierung über 
Ziele, Grundsätze und Instrumente, die für die 
tatsächlichen Handlungspläne kürzerer Frist gel
ten sollen“

Vorteile und Probleme

Die Vorteile dieses Ansatzes wären

□  ein Beitrag zur Rationalisierung der politischen 
und finanziellen Planung,

□  die von einem derartigen Rahmenplan bzw. 
den in ihm dokumentierten Konsens ausgehenden 
Impulse zu einer systematisch integrierten Vor
bereitung, Durchführung und Kontrolle der de
zentralisierten Planungen und Programme und

□  daß er helfen würde, Doppel- und gegenläu
fige Planungen zu verhindern, sowie

□  zu einer Verbesserung der zeitlichen und sach
lichen Koordination bei Berücksichtigung der 
budgetären, sektoralen, regionalen und sozialen 
Folgekosten bzw. spill-over der verschiedenen 
Programme beitragen würde.

22) „W ir lia iten  e ine gem einsam e Rahmenplanung von Bund, 
Ländern und Gem einden zur Steuerung der ö ffen tlichen Investi
tionen und D ienste fü r notw end ig “ (TZ 13).

2-1) Ebenda, S. 240.

23) R. J o c h i m s e n : Für einen Bundesentw icklungsplan, In: 
D ie neue Gesellschaft, 1969, S. 239.
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Die Prob!ematil< eines solclien Planes hinsicht
lich seiner praktischen Relevanz liegt neben 
dem kaum erfüllbaren Konsistenzanspruch in der 
optimistischen Voraussetzung: „ist von einem 
gemeinsamen Ausschuß der Bundesregierung 
und der Länderregierungen aufzustellen und von 
Bundestag und Bundesrat zu beschließen“ ®̂). 
Denn die Erfüllung dieser notwendigen Bedin
gung würde ein derartiges Ausmaß an Koopera
tion und Konsens bedingen, wie sie unser poli
tisches System, welches durch unterschiedliche 
politische Mehrheiten in den unterschiedlichen 
Gebietskörperschaften gekennzeichnet ist, nicht 
in der Lage ist, aufzubringen — und dies länger
fristig wohl auch nicht können wird.

Das unumstößliche Verfassungsgebot des Födera
lismus bzw. die daraus abgeleiteten Hoheits
rechte der Länder stehen der Implementation 
auch dieser Rahmenplanungsversion durch Mehr
heitsentscheidung im Wege. Darüber hinaus 
würde der Koordinationsbedarf zwischen den ver
schiedenen Programmen „die traditionellen Ver
waltungsstrukturen, das Verhältnis von Verwal
tung und politischen Institutionen und damit . . . 
in letzter Konsequenz . . . das konventionelle Bild 
des Berufsbeamten“ ‘̂) in einem derartigen Aus
maß berühren — H. Ehrenberg skizziert in seinem 
jüngsten Buch die für die Erarbeitung und den 
Vollzug eines infrastrukturorientierten Rahmen
planes erforderlichen Strukturen des dazu not
wendigen „neuen Apparates“ ^̂ ) —, daß unkalku
lierbare politische Kosten — wie sie im übrigen 
auch in den USA nach der Einführung des PPBS 
auftraten -  entstehen könnten.

Geringe Realisationschancen

Als Resümee dieser Oberlegungen bietet sich an, 
daß aus Gründen mangelnder Implementations
chancen in einer imperativen Rahmenplanung für 
den öffentlichen Gesamthaushalt derzeit kein 
geeigneter Ansatz zur dringend erforderlichen 
Verbesserung der politischen Planung zu sehen 
ist. Wo sich Koordinationsmöglichkeiten zwischen 
den Gebietskörperschaften bieten (Finanzpla-

25) R. J 0 c h i m s e n ; Für einen Bundesentwicl<lungspian, in : 
Die neue Gesellschaft, 1969, S. 239. Die SPD -Langzeitkom m ission 
hat dieses Problem  der e inerse its notwendigen V e rb ind lichke it 
und der andererseits verfassungsrechtlichen P roblem atik  eines 
E ing riffs  In d ie  Länderhoheiten gesehen und durch d ie  fo lgende 
sow ohl-a ls-auch-Form ulierung zu überspringen versucht: „Aufga
ben und F inanzverantwortlichkeiten müssen zw ischen Bund und 
Ländern k lar unterscheidbar sein. U nra tione lle  IMischverwaltung 
und M ischfinanzierung müssen verm ieden werden. Demnach ist 
zw ischen Bund und Ländern e ine Koord in ie rung bei der Planung 
von Aufgaben erfo rderlich , d ie  fü r d ie  Gesam theit im Interesse 
g le ichw ertiger Lebensverhältn isse bedeutsam s ind  (Rahm enpla
nung). D ieser Rahmen muß fü r d ie  B e te ilig ten  ve rb ind lich  sein. 
Ausgestaltung und Ausführung der Rahmenplanung durch e igene 
Program m - und M aßnahmenplanung müssen jedoch den e igen t
lichen Aufgabenträgern ve rb le iben“ (TZ 190).
2i) H. E h r e n b e r g : Zwischen Marx und Markt, Frankfurt 1974, 
s. 149.
27) Ebenda, S. 150.

nungsrat, Arbeitskreis der Staatskanzleien etc.), 
sollten diese ausgenutzt werden und — wozu u. a. 
die Enquete-Kommission Verfahren entwickeln 
soll — nach Möglichkeit verbessert werden.

Aus dem Umstand, daß der immense erforder
liche Konsensbedarf mit größter Wahrscheinlich
keit die an sich wünschenswerte und auch er
forderliche Einstellung eines für alle Gebiets
körperschaften imperativen Rahmenplanes verhin
dert, folgt allerdings nicht, daß ein solcher „Ge
samtplan“ nicht erstellt werden sollte. Es wäre 
sehr zu begrüßen, wenn der Bund — gegebenen
falls unter Mitarbeit der interessierten Länder — 
einen derartigen, die „Ordnungs-, Niveau-, Struk
tur-, Verteiiungs- und Entwicklungsziele für das 
gesamte Bundesgebiet“ umfassenden infrastruk
turorientierten Rahmenplan, der unbedingt durch 
einen Personalentwicklungsplan ergänzt werden 
müßte, als indikatives Informationsinstrument er
stellen und nach Möglichkeit für sein Handeln 
als verbindlich erklären würde. Von einem solchen 
Plan bzw. Planangebot würden mit großer Wahr
scheinlichkeit Impulse auf die nicht fest einge
bundenen Landesplanungen ausgehen und dort 
Hemmnisse für die gewünschten Handlungskonse
quenzen abbauen. Ferner dürften sich die Koope- 
rations- und Integrationschancen, zumindest aber 
doch die Möglichkeiten für eine rationalere poli
tische Auseinandersetzung erhöhen.

Das wichtigere und vor, zumindest aber neben 
einer Rahmenplanung zu „erstürmende Einfalls
tor“ für Verbesserungen der politischen Planung 
dürfte aber meines Erachtens auf dem organi
satorischen und kommunikativen Gebiet inner
halb der verschiedenen Regierungen und vor 
allem innerhalb bzw. zwischen den einzelnen 
Ressorts liegen ®̂), wie es auch deutlich aus dem 
Dritten Bericht der Projektgruppe Regierungs
und Verwaltungsreform zur Reform der Struktur 
von Bundesregierung und Bundesverwaltung^’) 
hervorgeht. Der Ansatz für die dringend notwen
dige Verbesserung der politischen Planung an 
dieser Stelle erscheint insofern chancenreicher, 
als hier weit größere Realisationschancen für in
krementale Fortschritte (z. B. Programmbudgetie
rung für einzelne Ressorts, Programmevalua
tion etc.) bestehen als für Planungssysteme, Pla
nungsinnovationen auf gesamtstaatlicher Ebene.

28) M ögliche Ansatzpunkte ze igen auf: A. T  h e I s : Ü berlegungen 
zur R eorganisation der po litischen  P lanung auf der Ebene des 
Regierungschefs und der M in is te rien  (S. 105 ff.), und besonders 
R. M a y n t z und F. W. S c h a r p f :  Vorschläge zur Reform der 
M in is te ria lo rgan isa tion  (S. 201 ff.), in : R. M a y n t z  und F. W.
S 0 h a r p f  (Hrsg.): P lanungsorganisa tion , München 1973; ferner 

Reihe von Beiträgen in : E. M ä d I n g und F. K n ö p f I ee ine
(Hrsg.): O rganisation und E ffiz ienz der ö ffen tlichen Verwaltung, 
Köln 1974.
29) Bonn, November 1972. E inen kurzen Oberb lick über d iesen 
Bericht b ie te t H. K a r e h n k e :  Reform der S truktur von Bun
desregierung und Bundesverwaltung, in : D ie ö ffen tliche  Verwal
tung (1974), S. 115 ff.
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